
77

Intelligenz
für dieOberamts-

Nagold, Freudenstadt,

Uro » 12.

Freitag,

zirke

Horb und Herrenbcrg.-

L8Z8.

9. Februar.

Mit Allerhöchster Genehmigung.

Zm Verlag derF. W. Bischer'scheu  Buchdruckern.

' Erlasse der Königlichen Bezirks-
Behörden.

Nagold . Freuden st ad t. Horb.
Herren berg . Die GemeindeVorsteherwer¬
den hiemit zur Nachachtung davon in Kennt-
niß gesetzt, daß der K. Geheime Rath un¬
term lO. v. M- aus Gelegenheit eines zur
Entscheidung gekommenen Specialfalls die
Frage: ob der Art. 47. des rcvidirten Bür-
gerrechtSGesetzessich auch auf die Wählbarkeit
für Gemeindeämter beziehe? aus nachstehen,
den Gründen vern ein end  beantwortethat.

Durch das Verwaltungsedikt und bezie-
hungsweise das Strafedikt vom 17. Juli
1824 sepen, als das BürgerrechtSGesetzerst-
mals zur Verabschied ung gekommen, bereits
nähere Bestimmungen über die Wählbarkeit
für Gemeindeämter Vorgelegen. Nicht der
gleiche Fall sey aber rücksichtlich des aktiven
Wahlrechts für solche Aemter eingetreten.
Die Bedingungen für das letztere sepen nur
theilweise, nämlich in so weit dieselben von
Strafen abhängig sepn sollen, durch die
Art. 37 und Z8 des StrafediktS festgesetzt
gewesen, und es sep also für das Bürger-
kechtsGesetz die Frage zu lösen übrig geblie¬
ben, was rücksichtlich der weiteren Bedingun¬
gen für die Ausübung des aktiven Gemein-
debürgerlichen Wahlrechts zu bestimmen, ob
nachdem das Strafedikt die siaatS- und ge»
wrindebürgerlichen Wahlrechte hinsichtlich

der Derlusts durch gewisse Strafen gleichge¬
stellt habe, dasselbe auch bei den weitere»
Bedingungen zu beobachten, oder waS sonst
zu bestimmen sep.

Daß sich nun der Artikel 45 der alteren
und 47 des neueren Bürgerrechtsgesetzes
wirklich nur Bestimmungen über die aktiven
Wahlrechte zur Aufgabe gemacht habe, er-
gebe sich schon aus der Fassung desselben.

Der Ausdruck„Wahlrecht," den das Ge¬
setz schon im Artikel 5 zur Unterscheidung
von der Wählbarkeit  gebraucht habe,
ferner der A bdruck: „Ausübung gemein-
debürgerlicher Wahlrechte," und noch mehr
der Ausdruck: „Theilnahme an den
Gemeindewahlen" weisen deutlich auf daS
aktive Wahlrecht hin, und die Allegation des
st. 1̂ 5 neben dem st. 142 der Verfassungs-
Urkunde lasse sich auch bei der Beschränkung
des Art. 47 auf das aktive Wahlrecht sehr
leicht daraus erklären, daß der st. 142 wel-
cher von dem aktiven staatsbürgerlichen Wahl¬
rechte handelt, die Bedingungen hiesür nicht
besonders festsetzt, sondern auf die Bestim-
mungen des st. izg verweiset. Sodann
aber würde, die Ausdehnung des gedachten
Art. 47. auf das passive Wahlrecht voraus
gesetzt, in demselben doch, zumal da der
Art. z ausdrücklich auf die besondere Be-
stimmungen des Verwaltungsedikts über die
Wählbarkeit für Gemeindeämter Hinweise,
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ein weiterer Beisatz nothwendig gewesen
sepn, um den Widerstreit mit diesen Bestim-
mungen und mit dem Art . z des Bürger-
rechtSGesetzeS zu beseitigen.

„Zu diesen auf die Fassung des Art . 47
sich stützenden Gründen komme noch , daß,
wenn derselbe auch auf die Wählbarkeit sich
bezogen hatte , in dem Art . 6i . des Bür-
gerrechtSgesetzeS die Annahme einer Wahl
für Gemeindeämter den in Privatdicnst-
Derhältniffen stehenden standeS- und guts¬
herrlichen Rentbcamten nicht gleich anderen
öffentlichen Beamten hatte anheimgestellt wer-
den können.

Insbesondere verdiene aber der Umstand
Beachtung , daß in den Motiven , mit welchen
der Entwurf des BürgerrechtSgesetzcS an die
Stände übergeben worden ( Verhandlung der
Kammer d. Abg . von HI . außer-
vrdentl . Beil . Heft S . uz — iLO) zu dem
in Frage stehenden Artikel ( damals 4 >. )
Gründe angeführt worden , welche sich nur
auf die aktiven Wahlrechte für Gemeindeam-
ter beziehen lassen , auch daß gegen diese
Richtung des Artikels von ständischer Seite
keine Einwendung gemacht worden , mithin
nicht anders angenommen werden könne, als
daß die Verabschiedung in jenem Sinne
erfolgt sei).

Den 6. Februar lSzö-
K . Oberamter,

Engel . Friz.
Dillenius . Martz.

Oberamt Nagold.
Nagold . Nach einer höher » Orts ge¬

machten Zusammenstellung betragen die in den
letzten 10 Zähren von 18 ?«/ ^ aus der Brandver-
sicherungsHauptcasse geleisteten Brandentschä¬
digungen die Summe von

— > 1,399,459 st- 1" kr . —
davon kommen:

s ) auf den Nekarkreis 118,524 fl. 35 kr.
b ) Schwarzwaldkreis 687,392 fl. 35 kr.
e) Jartkreis 148,258 fl. 56 kr.
ä ) Donaukreis ^ . 445,282 fl. 53 kr.
Es hat somit der Schwarzwaldkreis beinahe
die Hälfte aller Brandentschädigungen erhal¬
ten , und ist dadurch eigentlich zur Last für
die ganze Gesellschaft geworden.

Wenn auch Leichtsinn und die Boßheit

der Menschen an dieser auffallenden Vermeh¬
rung der Brandfälle im Schwarzwaldkreise
viele Schuld tragen mögen , so können doch
nicht so viele Brandfälle allein aus diesen
becden Quellen hervorgehen , eS ist vielmehr
zu vermuthcn daß der Mangel einer guten
und mit Kraft geführten Lokal - und Ober¬
feuerschau gleichen Anthcil hat.

Der erste Anspruch , den man an eine gute
Feuerpolizei machen muß , ist die Verhütung
der Entstehung eines Brandes , und dieß ist
gerade das Feld , auf dem eine tüchtige Feuer-
schau ihre Wirksamkeit äussern soll , aber
leider geschieht dieß häufig höchst oberflächlich
und mangelhaft ; die Feuerschan geht zwar
in alle Häuser , sieht aber häufig nur auf ein
paar Minuten die Wände an , und wenn nicht
höchst auffallende Baugebrcchcn sich darstcllcn,
wird alles als gut erfunden bezeichnet und
das Haus wird verlassen.

Nach den angestcllten Beobachtungen kom¬
men in neuerer Zeit sehr viele Fälle vor , wo
das Feuer in den obern und solchen Thcilcn
der Häuser auskömmt , wohin man selten
mit Licht oder brennenden TabaksPfeifcn
kömmt ; sic können nur dadurch entstehen,
daß die Kamine nicht vorschriftmäßig gebaut,
oder die Feuerwände fehlerhaft mit übermauer-
tcn hölzernen Säulen oder Balken eingerich¬
tet sind , oder jene Theilc des Hauses mit leicht
entzündlichen Stoffen in der nächsten Umgebung
der Kamine angcfüllt sind , und öfters dort
Asche sogar in nicht geeigneten Gcfässen auf-
bcwahrt werden , Gegenstände die jede gute
Feuerschan nicht ungeahndet lassen darf.

Um nun künftig die Thätigkcit der Feuer-
schau einer Controls mit Erfolg unterstellen
zu können , hat die Unterzeichnete Stelle beson¬
dere Formularicn für die Protokolle der Lo-
calfcnerschau entworfen , welche mit nächstem
Boten den Ortsvorstehern zum geeigneten Ge¬
brauch zukommen werden , und man versieht
sich nun zu denselben , sie werden die ihnen
in dieser Beziehung obliegenden besonderen
Pflichten mit gewissenhaftem Eifer zu erfüllen
sich ernstlich angelegen seyn lassen.

Ucbrigens ist nicht allein die Feuerschan,
die mit mehr Kraft und Umsicht geführt wer¬
den sollte , es sollte auch von den Ortsvorste - ,
Hern und bei schicklicher Gelegenheit von den
Ortsgcistlichcn besonders in jenen Orten , wo
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ungewöhnlich viele Branbfälle Vorkommen
auf den sittlichen und religiösen Karaktcr und
das Ehrgefühl der Ortscimvohner cingcwirkt
und den Gemcindcrcithcn bei jedem Anlasse
an das Her ; gelegt werden , daß durch so
viele Brandfälle , deren Entstehen nicht aus¬
gemittelt werden kann , und daher der Vcr-
muthung einer absichtlichen Brandlegung Raum
geben, nothwcndig der Ruf der Sittlichkeit
einer solchen Gemeinde und damit auch der
Credit der Einwohner leiden mäße , und ver¬
loren gehe, damit der Gemeindcrath die Sache
von dieser Seite den Gemcindeangchörigcn
darstelle, und vorzüglich dahin wirke , daß
sowohl das bewegliche als unbewegliche Ei¬
genthum zum Zwecke der Versicherung auf
das Gewissenhafteste nur nach ihrem wahren
Werth eingcschätzt , somit von Zeit zu Zeit
das BrandversichcrungsCatastcr rcvidirt , und
die TarationsUrkunde jedesmal vor dem ver¬
sammelten Eemeinderath besonders geprüft
werde.

Schließlich werden die OrtSvorstchcr noch
besonders angewiesen , künftighin bei jedem
in ihrer Gemeinde entstehenden Brand so¬
gleich über die Entstehung die erforderlichen
Notizen cinzuziehcn, um solche als Grundlage
für die nachfolgende oberamtliche Untersuchung
benützen zu können.

Nagold den 6. Februar 1838 .,
K . Oberamt,

Engel.

Oberamt Freudenstadt.
Freuden stad  t . Bei der heute abge»

haltenen AmkSversammlung sind die Gebüh-
ren der Pfechter folgender Maßen bestimmt
worden.

Für das Pfechten selbst.
Ge tr e i de - M aa ß e.

1 Sri . ( einzeln) . — I- 12 kr.
'/ , Sri. . — I' 9 kr.
a Vierling . . —g kr.
*/r Vierling . — I- 6 kr.
r Metzle . . — I' Z kr.
V, Metzle — I 2 kr.
L Vollständige« Besteck —zo kr.

Gewicht.
1 W Einsatz . — > 6 kr.
sodann von L — 10 K je —2 kr.

10 — 26 — — 1 kr.

2Z - 52 K - > '/ ^ r.
52 — 100 — 24 kr. Pr . Stück.

Flüssigkeit « . Maaße.
i MaaSBouteille und darüber

zu eichen . . — -. skr.
sonst pr . Stück . — ' . 1 kr.

Fäßer : 1 Eimer und darüber — 12 kr.
unter 1 Eimer . — > 6 kr.

Längen.
1 Ellenmaaß z . . — 1 kr.
1 Ruthe . . . — > 12 kr.

Der Arbeitslohn für Verbesserungen wird
besonders berechnet.

L . Für die Visitation.
Was die Visitationen betrifft , so sollen

die Taggebührcn auf die Gcmeindckassen
übernommen , jedoch den einzelnen Gemein¬
den überlassen werden , sie wieder auf di,
Gewerbcndcn umzulegen , welche unter allen
Umstanden die Gebühren für etwanothwen-
digc Richtigstellung ihrer Maaße zu bezahlen
haben . Dieses wird hiermit zur öffentlichen
Kennkniß gebracht.

Den 1. Februar iözz.
K. Lberamt,

Friz.
Freud cnstadt. ^Auswanderung .^ Der

ledige Maurer Johann Göttlich Fischer Von
Frcudenstadt wandert nach Frankreich aus.

Den 5 . Februar igzz.
K. Oberamt,

Friz.

Oberamt Horb.
Horb.  Bei einer stattgehabtrn OberamkS.

Visitation ist eS als wünschcnSwerth dargestcllt
worden , daß dieAnordnung ähnlicherVorschrif-
tcn,wie sie dieöffentlicheFürsorge fürdieEr-
wcrbkbildung der israelitischen Söhne ver¬
lange . bei solchen Jünglingen , welche ohne¬
hin der Fürsorge der Gemeinden anheim
fallen , getroffen werde und die K. Regierung
deö JaxtkreiscS hat sich in ihrem Berichte
über die Ergebnisse jenerVisitation mit diesem
Vorschläge unter der Modifikation einver¬
standen erklärt , daß eine solche Anordnung
für die Erwerbsbildung und Beschäftigung
der Jünglinge und Mädchen über 14 Jahre
namentlich in den BettlerColonien getroffen
werden sollte.

Das Königs. Ministerium drS Irinas,
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hat deswegen mit der CentralLeitung des
WohlthatigkeitsDereinS kommunicirt, welche
sich unterm LO. Decembcr vorigen ?r«e.
4. Januar 1857  zwar daraus berufen
hat , daß bereits in das unterm zi.
März rZZS vorgeschriebene neue Formular
zu den an die Kdnigl. ArmcnCoinmisiivn
zu erstatteten Jahresberichten der gemein¬
schaftlichen Unterämter über das Armenwesen
unter Anderem auch in dieser Beziehung
verschiedene Fragen (sul, II. r. aufgenom'
men worden seyen, deren Beantwortung stk
in einem besonderen Controlbuch zusammcn-
stellcn lasse, welches sie dazu benütze, bei
jedem auf Seite der Ortsbehörden in dieser
Beziehung erscheinenden Mangel zu besserer
Fürsorge aufzufordern. Sie glaube jedoch,
daß jetzt, nachdem ihr auf die Etaksjahre

wenigstens einige Mittel zu Bewil¬
ligung solcher Lehr und KleidergeldSBeittäge
für Jünglinge und Mädchen aus den aller-
ärmsten Orten zu Theil geworden sehen,
wenigstens in Beziehung aus diese Orte al¬
lerdings besonders in dem Falle etwas wei¬
ter gegangen werden dürfte, wenn zugleich
auch den betreffenden LbcramtSKörpcrfchas-
ten die Bewilligung angemessener Beiträge
zu diesem Zwecke zur Pflicht gemacht werden
könnte. Hiebei möchte jedoch das Absehen
nicht ausschließlich auf den Eintritt Verjün¬
gen Leute in eigentliche GewerbSLehrenson¬
dern insbesondere auch aus den Eintritt der¬
selben in Knechts- und Magd rc. rc. Dienste
zu nehmen, auch möchte den Behörden noch
außerdem zu empfehlen scpn, bei der Wahl
eines Handwerks oder sonstigen Gewerbs
darauf das Hauptaugenmerk zu richten, daß
bei dem gewählten Gewerbe nicht nur das
eigene künftige Fortkommen des jungen
Menschen gesichert erscheine, sondern auch eine
fernere Anhäufung arbcits- und nahrungsloser
Menschen in einem solchen Orte vermieden,
daß also namentlich nicht nur Gewerbe, welche
wie z. B. das Maurer- und Zimmerhand¬
werk. nur einen Theil des Jahrs Beschäfti¬
gung und Nahrung gewähren, sondern auch
solche, welche aus den örtlichen Absatz be¬
schränkt, und im Orte bereits übersetzt sind,
ausgeschlossen, dagegen so viel möglich solche
Gewerbe gewählt werden, welche entweder
lM Orte fehlen, und mit Vortheil daselbst

betrieben werden könn'en, ober welche den
jungen Leuten die Möglichkeit gewähren,
später auch ausserhalb des Ortes ihr Brod
damit zu verdienen.

I » Uebercinstimmung hiemit wurde nun
dem Kdnigl. gemeinschaftlichen Oberamt
aufgcgcben, die gemeinschaftlichen Unteräm¬
ter in der angegebenen Beziehung auszusvr-
dern, und erforoerlichen Falls mit Nachdruck
anzuhatten, üaß überall für die Erwerbs-
Bllüung armer und verwahrloster Kinder
christlicher Confession aus dieselbe Weise ge¬
sorgt werde, wie dieß im Artikel ze. des
Gefetzes in Betreff der öffentlichen Verhält¬
nisse der israelitischen Glaubensgenossen und
in den jlh. 2Z- 27- und 2s,- zi . der Instruk¬
tion zu dcmselden rücksichtlich der Juden-
Söhne vorgeschricben ist, nur mit dem Un¬
terschiede, daß
I. diese Fürsorge sich auch auf Kinder beider¬

lei Geschlechts zu beziehen, und nicht biüs
die Erlernung von Gewerben, sondern auch
den Eintritt in Knechts- und Magddiensie
zur Absicht hat.

II. Die Kosten der Unterbringung der ganz
armen Jünglinge und Mädchen zunächst
aus den ihrem Zwecke nach h>-zn geeig¬
neten Stiftungen, und soweit solche nicht
zurclchen, oder gar keine derartige Stif¬
tungen vorhanden sepn würden, von der
G-meinde zu bestreiten sind. Bei ganz
armen Gemeinden wird, falls nicht etwa
die AmtöCorporation eintritt, welcher hie¬
zu keine positive Verpflichtung obliegt,
die AriiienCommissio», soweit die ihr zu
Gebot stehende» Mittel reichen, die Kosten
decken. ES sind daher in den Jahrebe¬
richtei! über das Armenwesen die erfor¬
derlichen gehörig vorzubercitenden An¬
träge zu stellen.

Ili. Die ganz nach §. 29. der allcgirtea
Verordnung, von den gemeinschaftlichen
Unterämtern anzulegenden und zu süh»
reden Liften, sind sogleich zu entwerfen
und müßcn folgende Rubriken enthaltenr

1) Vor- und GeschlechtSname und Geburts¬
tag und Jahr des Kindes.

2) Vor- und GeschlechtsName und Gewerbe
der Eltern.

z) VermögensVerhältnisse der Eltern und
des Kindes.
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L) Gewerbe oder sonstiger Erwerb , fürwel-
chen das Kind bestimmt werden soll.

- ) B ^ sag des zu entrichtenden Llhrgeldcs
und der erforderlichen Ausstattung oder
beziehungsweise letzterer allein.

§) Mittel , wodurch das Lehrgeld , beziehungs-
weise die Ausstattung bestritten werden
soll.

s ) aus dem Vermögen der El -)
tern oder des Kindes oder vom
dem Verdienst der Eltern , ( je mit

ch) von Stiftungen , ^ AktenNach-
«ch von der Gemeinde , ) Weisung
fl) von der Amtspflege , r
e) von der ArmenCommission .)

Angabe der bereits geschehenen Unterbrin¬
gung des Jünglings oder Mädchens,

g ) Hindernisse , welche der Erlernung eines
ordentlichen Gewerbs , beziehungsweise der
Unterbringung in einen Dienst entgegen
stehen.

9) Stand der Sache im nächstfolgenden,
zweiten , dritten und vierten Jahre.

10 ) Bemerkungen.
Damit der Zweck der Verwilligung Von

Lehr- und KleiderGeldBeiträgen zur Unter¬
bringung armer Jünglinge und Mädchen,
beziehungsweise in GewerbsLehren und in
Knechts - oder Magddienste , nicht durch schlech¬
tes Betragen , der entweder aus örtlichen
oder BezirksKasscn , oder durch die Armen-
Commission aus Staatsmitteln unterstützten
Individuen vereitelt werden möge , werden
die gemeinschaftlichen Aemter . in deren Ge¬
meinden derartige Beiträge an einzelne arme
junge Leute verwilligt werden , angewiesen,
die Einleitung zu treffen , daß die Letzteren
durch die Lokalleitung des Armenwesens der
Gemeinde , in welcher sie sich in der Lehre
oder im Dienste befinden , aus jeweiliges be¬
sonderes Ersuchen der Loialleitung der Hei-
mathBehörde beaufsichtigt werden ; welche
Aussicht in periodischer Erkundigung nach
diesen Individuen und Verpflichtung der
Dienst - oder Lehrherrn zur sofortigen Anzeige
von schlechtem Betragen , oder Von der Auf¬
kündigung , oder dem Verlassen des Dienstes
oder der Lehre, und in sofortiger Mittheilung
hievon an die HeimathBehörde zu bestehen
hat.

Zu dessen Behuf wird im Anhänge ein

Auszug aus der von der K. ArmenComml ' s-
sion an mehrere gemeinschaftliche Oberämter
unterm 4 . Juli v . I . erlassenen Verfügung
als nähere Instruktion für das einzuhaltende
Verfahren mitgetheilt , zumal , da die in
derselben enthaltenen Weisungen auch da
Anwendung finden können , wo dergleichen
junge Leute aus örtlichen oder Bezirkskaffen
Unterstützungen zu den angegebenen Zwecken
erhalten.

Binnen 14 Tagen sind diese Listen un»
fehlbar anher cinzufenden.

Den 9 . Februar >838 -
K. geuuinschaftl . Oberamt,

Dillenius . Wcttemann.

Auszug aus einem Erlaß
der

Central - Leitung
des Wohlthatigketts - Vereins

an verschiedene gemeinschaftliche Oberämter,
ä . <1. 4 - Julius 1837 -

<!) Die den jungen Leuten zugedachte Un¬
terstützung ist ihnen , wo möglich , nicht sogleich
bei dem Antritte ihres Dienstes oder ihrer
Lehre abzureichen , sondern vorerst nur auf
den Fall ihres Wohlverhaltens in Aussicht
zu steilen, und wenn eS die Umstände nur
immer erlauben , erst nach befriedigender Zu-

rücklegung einer nicht allzukurzen Probezeit
zu verabfolgen.

. ) Außerdem ist bei der Vertheilung des
angewiesenen Beitrags alle Vorsicht anzu¬
wenden , daß es. im Falle in den nächsten L
Jahren der Beitrag nicht sollte erhöht werden
können , wenigstens für diejenigen Individuen
welche jetzt in die Lehre treten , nicht an den
zu Vollendung ihrer Lehre und zum Ucker-
tritte in den G -sellenstand . namentlich zu
Anschaffung der weiter erforderlichen Kleidung
zu Bezahlung des Nestes des Lehrgeldes uns
des Ausschreibgeldes , zu Ausstattung für die
Fremde mitKlcidern . Werkzeug . Reisegeld rc.
erforderlichen Mitteln fehlen möge.

4 ) Auch nach geschehener Vertheilung
des angewiesenen Beitrags und nach Ver¬
wendung der jedem Einzelnen zugetheilten
Quote haben die OrtS - und BezirkSbehörden
die unterstützten Individuen fortwährend im
Auge zu behalten , insbesondere haben sie
darüber zu wachen , ob die auswärts unt r̂
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gcbrachien jungen Leute nicht vor Vollendung
ihrer Lehre oder Dienstzeit in den Ort zu¬
rückkommen, und in dem nächsten Jahresbe¬
richte über das Armenwesen ist von jedem
unterstützten Individuum der Name , die Art
und Größe der ihm gereichten Unterstützung
die Art und Weise und der Ort seiner Un-
tcrbringung und sein Verhalten anzuzeigen.

5) Für sehr zweckmäßig und verdienstlich
würde man es halten , wenn in der Ober-
amtöstadt ein auch auf den übrigen Ober-
üMtSbezirk sich ausdehnender Verein gegrün¬
det würde , dessen Aufgabe es wäre , die der
Schule entwachsenen Jünglinge und Mädchen
aus den allerärmsten Orten dcS Bezirks auf
die eben bezeichnte Art unterzubringen und
über ihr Verhalten und Fortkommen ebenso
zu wachen , wie dieß von Seite dcS Vereins
zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene
in Beziehung auf diese geschieht, die zu die¬
sem Bchufe erforderlichen Geldmittel aber
durch freiwillige Beiträge der Vereinsmit¬
glieder und dritter Personen , namentlich auch
der Gutsherrschaften , der Amtekörperschaft,
derjenigen Stiftungen im Obcramtebezirke,
deren Zwecke mich Mittel eine solche Ver¬
wendung gestatten , und der übrigen Gemeinden
welche durch die allmahlige Verbesserung deS
Zustandes jener Orte , von der Last des Bet-
telnS ihrer Einwohner immer mehr und mehr
befreit werden , neben anderen Beiträgen aus
öffentlichen Kassen aufzubringcn.

Horb . sStcckbrief .) Der hicnach bczeich-
nete MattheuS Göttlcr vonAhldorf , diesseiti¬
gen Bezirks , welcher unterm 22 . Januar d. I.
aus dev Strafanstalt zu LudwigSburg entlas¬
sen worden ist , hat sich am 1 . d. Vits , nach
vorheriger Entwendung eines auf seinen Bru¬
der Paul Göttlcr , Zimmcrmann in Ahldorf
ausgestellten Wandcrbuchs flüchtig gemacht.

Sämmtliche rcsp . Polizeibehörden des Jnn-
und Auslandes werden nun geziemend ersucht,
auf diesen Flüchtling zu fahnden , ihn im Be¬
tretungsfalle arretircn und wohlverwahrt an
die Unterzeichnete Stelle einliefern zu lassen.

Gestaltsbczcichnung des Matthcus Göttler:
Alter : 43 Jahre , Größe : 6J Confession : ka¬
tholisch , Statur : schlank , Angesicht : mager,
Haare : blond , Stirne : mittlere , Augen : blau,
Nase : groß und eingebogen , Mund : groß,
Zähne : gut , trägt einen starken Backenbart.

Zur Zeit seiner Entweichung war er bekleide »,
mit einer blautüchcncn Kappe , grüntüchencm
abgetragenem Wamms , schwarztuchcncr Weste,
blau gefärbten leinenen Hosen und Schuhen.

, Außer dem vorerwähnten jWandcrbuche,
welches von Unterzeichneter Stelle im Früh¬
jahr 1836 ausgcfertigt worden ist, führt Gött¬
ler keine weitere Effekten bei sich.

Den 5 . Februar ' l 838.
K . Oberamt , Dillenius.

Horb . sSteckbriefzurücknahme .j Da der
ledige Pankra ; Albus von Bieringcn im Was¬
ser ertrunken aufgcfundcn wurde , so wird der
gegen ihn erlassene Steckbrief vom 5 . Jan.
d. I . in Nro . 3 und 5 dieses Blatts hienüt
zurückgcnommcn.

Den 6 . Februar 1838.
K . Oberamt , Dillenius.

QberamLsgericht FreudenstadL.
Freudenstadt. ^Verlorner Pfand,

schein . ) Unterm Z . März 1827  ist durch
die hiesige Unterpfandsbehörde für ein
am Zo . Decbr . mit 5 Procent verzins»
liches Anlehen von 800  st . , welches Jo«
Hann Georg Finkbeiner , Neubauer in
Friedrichsthal von dem Platzmeister Pul¬
vermüller daselbst erhalten hat , und wo»
rüber im hiesigen Unterpfandsbuch Thl . l
Bl . 28 t Eintrag enthalten ist , ausge»
fertigt worden . Dieser Pfandschein ist
verloren gegangen , und es wird nun
auf Ansuchen des Gläubigers der etwaige
Inhaber desselben aufgefordert ihn um
so gewisser binnen 45  Tagen der unter»
zeichneten Stelle vorzulegen , als nach
Ablauf dieser Frist gerichtliche Kraftlos»
erklärung erfolgen würde.

Den 5 . Februar 1858.
K . Oberamtsgerkcht,

Kübe  l.
Oberarntsgericht Horb.

Horb . fAn die Waisengerichte und
Pfleger des Bezirks . ) Im Laufe des
bevorstehenden Frühlings und Sommers



«erden im hiesigen Bezirke sämmtliche
Pflegschafts-und Administrationsrechnun-
gen abgehört werden, rveßhalb man sich
veranlaßt sieht den Pflegern und Admi¬
nistratoren die unverzügliche Beitreibung
der verfallenen Zieler und insbesondere
der Zinse, den Ortsvorstehern aber schleu¬
nige Iustizleitung bei vorkommenden Kla¬
gen einzuschärfen. Hiebei wird bemerkt
daß den saumseligen Pflegern nicht nur
die Ausstände werden zu Rest gelegt,
sondern dieselben auch zur Straff gezo¬
gen werden. Letztere haben auch die
OrtsVorsteher, welchen Justizverzögerung
zur Last fällt zu erwarten.

Die Walsengerichte haben Vorstehen¬
des den Pflegern zu eröffnen, dieß von
ihnen im GemeinderathsProtokollbeur¬
kunden zu lassen und von der geschehe¬
nen Publikation längstens bis L. Merz
Anzeige anher zu machen, widrigenfalls
die Berichte durch Wartboten würden
abgeholt werden.

Den 6. Februar 1S58.
Oberamtsrichter

H er r man n.
Altenstaig . sHolzsaamenAbfuhr-

Akkord.j
Mittwoch den 14. d. Mts.

Vormittags 11. Uhr
wird in dem Försterhause ein Akkord
über die Abfuhr von Nadelholzsaamen
an die K. Forstämter Bebenhausen,
Wildberg, Sulz , Freudenstadt und Al¬
tenstaig abgeschlossen werden.

Den 6. Februar 1808.
HolzsaamenVerwaltung.

Aach, Oberamts Freudenstadt.
sLiegenschaftö- und Fahrniß-
Verkauf.) Auf Ableben der

Johannes Singlerifchen Eheleute, werden
unter tvaisengerichtlicher Leitung nachbe-
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schriebene Realitäten zum öffentlichen
Verkauf gebracht:
I.) Ein zweistockigtes Wohnhaus mit

Scheuer, Stallung und Keller un»
ter einem Dach in der untern Aach.

2) Güter : LMorgen Garten beim Haus,
Wiesen 1. Morgen V- Viertel
Ruthen, Aecker4 Morgen, Waldung
5 Morgen 1 Viertel.
Der Verkaufstag ist auf

Montag den 19. d. Mts.
bestimmt, und wird

Nachmittags 2 Uhr
im Wirthshause zur Sonne dahier ab¬
gehalten werden, die Auktion aber ist auf

Freitag den 2s . d. Mts.
festgesetzt, welche in dem Singlerischen
Hause selbst vorgenommen werden wird,
nämlich: 2 Kühe, 1 Schaf, 1. Schwein,
Früchte aller Art , Futter und Stroh,
Grundbirnen, auch sämmtliche Hausmo»
bilien, Wagen und Ketten.

Die Herrn Ortsvorsteher werden er¬
sucht dieß ihren Ortsangehörigen bekannt
machen zu lassen.

Den 7. Februar 18s 8.
Das Waisengericht,

der OrtSvvrsteher,
Schultheiß
S au t er,

Vollmarin gen,  Oberamts Horb.
Bei der Kaplanei liegen Z40 fl. Ka¬
pital für 5 Prozent und gerichtliche Ver¬
sicherung zum Ausleihen parat, welche
allezeit stehen bleiben können, wenn jährlich
der Zins richtig bezahlt wird.

Den 5. Februar 18s8.
Kaplan Haßl.

Außeramtliche Gegenstände.
Böblingen.  sWolleAnerbieten .)

Den Herren WollArbeitern empfehleich



mein gut sortirtes Lager von Schafwolle

zu gefälliger Abnahme.
Den i . Februar 1838 .

Gustav Stahl.
Altenstaig,  Oberamts Nagold.

(Geld auszuleihen .^ Bei dem Unter¬
zeichneten liegen gegen gesetzliche Verst.
cherung,—  I 200 fl . Pflegschaftsgeld
zum Ausleihen parat.

Ferner in 14 Tagen 600 fl. welche
auch inPosten von 200 fl. davon abgegeben
werden.

Den 7 . Februar 1838 .
Schönfärber Kiemlen.

Sindlingen.  sWirth-
schaftsEmpfehlung .H Da
ich den Gasthof zum Lamm

dahier übernommen habe , so bittet unter
Zusicherung prompter und billiger Be«
dienung um geneigten Zuspruch , wozu
höflichst einladet

Carl Barth
zum Lamm.

Jselshausen,  Oberamts Nagold.
(VranntweinGeschirrVerkauf . ^ Der Un¬
terzeichnete hat ein noch gutes Brannt-
weinGeschirr , und ist gesonnen dasselbe
zu verkaufen . Es kann täglich bei ihm
besichtiget und ein Kauf abgeschlossen
werden.

Den 7 . Februar 1838 .
Ioh . Georg Beuttler.

Wöchentliche Frucht - , Fleisch - und
Brod - Preise.

In Freudenstadt,
den 2. Februar ikzg.

Kernen 1 Schfl. iZfl. 52 kr. i ?fl. 20kr. I2fl. 48kr.
Roggen 1 — 9fl. 36 kr. 9». 4kr. 8fl. 3akr.
Gersten 1 — ivfl. 4»kr. iofl. 20kr. 9fl. —̂kr.
Hader t — 4fl- 4äkr . 4fl . 4okr . 4 ff. 24 kr.

Fleisch » vnd Brod - Preiße.
Ochscnfleisch 1 Pfund . 9kr.
Rindfleisch t — - » . 8kr«
Kalbfleisch 1 - - . . . 6kr.
Schweinefleisch mit Speck . ivkr.

— — ohne — . 9kr.
KerncnBrod . 4 Pfund l3kr.
Mittclbrod . . » . « > — — I2kr»
Schwarzbrob . . — — iikr.

« Kreuzerweck schwer . . . . . . . 7 Loch.

In Attenstaig,
den Zt . Januar i833.

Dinkel alter 1 Schfl . 7fl - —kr. 6fl.3okr >—fl. —kr.
Verkauft wurden . . 14 Schfl . 0 Sri.

Dinkel neuer 1 — 6fl. —kr. 5fi . 4vkr. 5st. Z6kr.
Verkauft wurden . . 61 Schfl . 0 Sri.

Haber 1 — —fl- —kr. 4fl - 4»kr. —fl. —kr.
Verkauft wurden . > 2 Schfl . 0 Sri.

Gerste 1 - - fl- - kr. " >fl. t2kr . - fl. —kr.
Verkauft wurden . . t Schfl . 4 Sn.

Roggen t — —fl. —kr. iofl . 20kr . —fl —kr.
Verkauft wurden - . L Schfl . 3 Sri.

Kernen 1
Dinkel 1
Haber 1 —
Roggen t Sri.
Gersten t —
Bohnen t —
Wicken t —
Linsen 1 —
Erbsen 1 —
Äcrnenbrvd 4 Pfund
1 Kreuzerweä schwer

In Calw,
den 3. Februar »838.

Schfl. iZfl, 5ikr. iZfl. I9kr. t2fl. I3kr.
— 5fl. 44kr . 5fl- 34kr . 5fl . 24kr.

Sst- —kr. 4fl - 44kr . 4fi -4vkr.
tfl . iskr . ist 6kr. —fi. —kr.
ifl . 20kr . ifl . i2kr . —fl. —kr.
ist . Zükr. ifl . 28kr. —fl. —kr.

—fl . 52kr . —fl. 48kr . —fl. —kr.
2fl . —kr . ifl S2kr . —fl . —kr.

2fl. iökr . ifl . 52kr. —fl. —kr.
I2kr.

7 Loch.

W c l t b ü h n e.
Holland ist in großen Nöthen und zwar

in Geld nöthen . Es herrscht dort ein sol¬
cher Geldüberfluß , daß daraus eine Menge
Nachtheile entstehen , und doch will niemand
seine Noch los werden . — Auch in England
weis; man nicht mehr wohin mit dem haa¬
ren Gclde und will jetzt eine große Summe
von vielen Millionen in Frankreich und Deutsch¬
land auf Zinsen unterbringen , und so auch
da den Werth des Geldes noch mehr herun¬
terdrücken.
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